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Stadt Altdorf b. Nürnberg Erläuterung zur 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: BÜA/0005/2024 
 

Federführung: Bürgeramt Datum: 25.01.2024 

 
 

Gremium Termin Status 

Stadtrat der Stadt Altdorf 29.02.2024 öffentlich 

 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

Mittagessen in der Mittagsbetreuung 
____________________________________________________________________________ 
 
 
In der Sitzung des Stadtrates vom 07.02.2022 wurde beschlossen, dass die Versorgung der rd. 
150 Grundschulkinder in der Mittagsbetreuung und den Ganztagsklassen mit einem warmen 
und gesunden Mittagessen über einen Lieferanten erfolgen soll.  
Seit dem Schuljahr 2022/2023 wird das Mittagessen nach erfolgter Ausschreibung durch die Fa. 
Pacelli aus Winkelhaid geliefert.  
 
Bei der Ausschreibung wurden die Kosten pro Mittagessen mit 4.-€ veranschlagt. Der Stadtrat 
hat daraufhin beschlossen, dass die Stadt Altdorf einen Zuschuss i.H.v. 1.-€/Essen gewährt, der 
Elternbeitrag auf 3.-€ festgesetzt wird. Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung insb. im 
Lebensmittel- und Energiebereich konnte keiner der Anbieter das Essen zu einem Preis von 4.-
 €/Essen anbieten. Dies teilte die Fa. Pacelli vor Vertragsunterzeichnung mit, so dass ein Preis 
pro Essen mit 4,40 € vereinbart wurde. Der geplante Zuschuss der Stadt in Höhe von 1,00 € pro 
Mittagessen stieg somit auf 1,40€ /Essen. Die Mehrkosten für die Stadt Altdorf belaufen sich pro 
Schuljahr auf ca. 10 T€.  
 
Um dem Beschluss des Stadtrates zu entsprechen, wäre nunmehr eine Erhöhung des 
Elternbeitrages um 0,40€/ Essen zu beschließen. Da absehbar ist, dass infolge der Inflation der 
Preis pro Essen nicht dauerhaft gleichbleibend ist, sollte ein prozentualer Zuschuss pro Essen 
beschlossen werden. Erhöht sich der Preis für ein Essen, erhöhen sich die Elternbeiträge und 
der städtische Zuschuss im gleichen Verhältnis.          
 
Ab dem Schuljahr 2024/2025 wird auch in der Grundschule die Abrechnung der 
Mittagsversorgung direkt zwischen Eltern und der Firma Kitafino erfolgen, nachdem die Kitas 
und die Mittelschule ebenfalls schon lange und erprobt mit diesem System arbeiten. Die Eltern 
können das Essen direkt beim Anbieter bestellen und bei krankheitsbedingtem Nichtbedarf 
kurzfristig abbestellen. So wird vermieden, dass zu viel Essen geliefert wird, welches nicht 
verwertet werden kann. Der Zuschuss der Stadt Altdorf wird dann direkt an den Essens-
Anbieter nach Abrechnung der gelieferten Essen gezahlt.   
  
Die Verwaltung schlägt vor, den Eltern einen festen Zuschuss in Höhe von 25 % der 
Gesamtkosten (Essens- und Verwaltungskosten) zu gewähren. Unter Berücksichtigung der 
aktuellen Gesamtkosten in Höhe von 4,65 € pro Mittagessen (4,40 € Essenskosten + 0,25 € 
Verwaltungskosten) beläuft sich der Elternbeitrag ab dem Schuljahr 2024/2025 auf 3,48 € pro 
Mittagessen, der Zuschuss der Stadt auf 1,16€/Essen. 
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